
Antragstellerin/Antragsteller: ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

An die  
Evang. Kirchengemeinde / Sozialstation 

________________________________ 

Antrag auf Elternzeit 

Name und Vorname des Kindes_______________________________________ 

Geburtsdatum des Kindes ______________________ 

Hiermit beantrage ich im Anschluss an die Mutterschutzfrist Elternzeit 

vom   _______________      bis    _________________ 

und vom ______________   bis    _________________ 

nach der Mutterschutzfrist bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres meines 
Kindes 

Diese Erklärung muss für die ersten beiden Lebensjahre des Kindes abgegeben 
werden und ist verbindlich (Bindungszeitraum). Eine nachträgliche Änderung ist nur 
mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. Elternzeit für das dritte Lebensjahr Ihres 
Kindes oder für einen Zeitraum zwischen dem dritten Lebensjahr und dem achten 
Lebensjahr Ihres Kindes kann zu einem späteren Zeitpunkt beantragt werden.  

Die gesetzlichen Regelungen für die Inanspruchnahme der Elternzeit können Sie auf 
der Rückseite dieses Antrages ersehen. 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Urlaubsanspruch gemäß § 17 BEEG für jeden vollen 
Kalendermonat Ihrer Elternzeit um ein Zwölftel gekürzt wird. 

Ich bestätige, dass mein Kind mit mir in einem Haushalt lebt und von mir selbst 
betreut und erzogen wird. 

________________________ ____________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters) 

__________________________________________________________________ 
Zur Kenntnis genommen (Unterschrift Pfarrgemeinde/Kita-Geschäftsführung) 

Hinweis an das Pfarramt/Sozialstation: 

Bitte eine Kopie des Antrages nach Kenntnisnahme weitergeben an das 

Evang. Verw.- und Serviceamt 
Postfach 1125 
74907 Meckesheim     

Bitte nach Möglichkeit digital an vorname.name@vsa.ekiba.de senden.



 
 
Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit 
(Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG) 
§ 16 Inanspruchnahme der Elternzeit 
 
(1) Wer Elternzeit beanspruchen will, muss sie 
 

• für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes spätestens sieben 
Wochen und 
 

• für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten 
Lebensjahr des Kindes spätestens 13 Wochen 
 

vor Beginn der Elternzeit schriftlich vom Arbeitgeber verlangen. Verlangt die Arbeitnehmerin 
oder der Arbeitnehmer Elternzeit nach Satz 1 Nummer 1, muss sie oder er gleichzeitig 
erklären, für welche Zeiten innerhalb von zwei Jahren Elternzeit genommen werden soll. Bei 
dringenden Gründen ist ausnahmsweise eine angemessene kürzere Frist möglich. Nimmt die 
Mutter die Elternzeit im Anschluss an die Mutterschutzfrist, wird die Zeit der Mutterschutzfrist 
nach § 3 Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes auf den Zeitraum nach Satz 2 angerechnet. 
Nimmt die Mutter die Elternzeit im Anschluss an einen auf die Mutterschutzfrist folgenden 
Erholungsurlaub, werden die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 3 Absatz 2 und 3 des 
Mutterschutzgesetzes und die Zeit des Erholungsurlaubs auf den Zweijahreszeitraum nach Satz 
2 angerechnet. Jeder Elternteil kann seine Elternzeit auf drei Zeitabschnitte verteilen; eine 
Verteilung auf weitere Zeitabschnitte ist nur mit der Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 
Der Arbeitgeber kann die Inanspruchnahme eines dritten Abschnitts einer Elternzeit innerhalb 
von acht Wochen nach Zugang des Antrags aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen, 
wenn dieser Abschnitt im Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten 
achten Lebensjahr des Kindes liegen soll. Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer oder der 
Arbeitnehmerin die Elternzeit zu bescheinigen. Bei einem Arbeitgeberwechsel ist bei der 
Anmeldung der Elternzeit auf Verlangen des neuen Arbeitgebers eine Bescheinigung des 
früheren Arbeitgebers über bereits genommene Elternzeit durch die Arbeitnehmerin oder den 
Arbeitnehmer vorzulegen. 
 
(2) Können Arbeitnehmerinnen aus einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund eine sich 
unmittelbar an die Mutterschutzfrist des § 3 Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes 
anschließende Elternzeit nicht rechtzeitig verlangen, können sie dies innerhalb einer Woche 
nach Wegfall des Grundes nachholen. 
 
(3) Die Elternzeit kann vorzeitig beendet oder im Rahmen des § 15 Absatz 2 verlängert 
werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Die vorzeitige Beendigung wegen der Geburt eines 
weiteren Kindes oder in Fällen besonderer Härte, insbesondere bei Eintritt einer schweren 
Krankheit, Schwerbehinderung oder Tod eines Elternteils oder eines Kindes der berechtigten 
Person oder bei erheblich gefährdeter wirtschaftlicher Existenz der Eltern nach 
Inanspruchnahme der Elternzeit, kann der Arbeitgeber unbeschadet von Satz 3 nur innerhalb 
von vier Wochen aus dringenden betrieblichen Gründen schriftlich ablehnen. Die Elternzeit 
kann zur Inanspruchnahme der Schutzfristen des § 3 des Mutterschutzgesetzes auch ohne 
Zustimmung des Arbeitgebers vorzeitig beendet werden; in diesen Fällen soll die 
Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber die Beendigung der Elternzeit rechtzeitig mitteilen. Eine 
Verlängerung der Elternzeit kann verlangt werden, wenn ein vorgesehener Wechsel der 
Anspruchsberechtigten aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann. 
 
(4) Stirbt das Kind während der Elternzeit, endet diese spätestens drei Wochen nach dem Tod 
des Kindes. 
 
(5) Eine Änderung in der Anspruchsberechtigung hat der Arbeitnehmer oder die Arbeit-
nehmerin dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen. 
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